
Änderungsantrag Nr.
TE111 

Beantragt von
Bernd Schlömer 

Betrifft
Bundessatzung / Neuformulierung 

Beantragte Änderungen

(1) Der Bundesfinanzrat berät die Partei in allen Finanzfragen. 
Insbesondere ist er zuständig für: 

• die Beratung und vorläufige Inkraftsetzung des 
Bundeshaushaltes bis zur nächsten Bundesversammlung und die 
Budgetkontrolle, 

• die Vorbereitung und Vereinbarungen zur Aufteilung der 
(staatlichen) Finanzmittel zwischen Bundes- und 
Landesverbänden und zur Erhebung von Umlagen an die 
Bundesebene, 

(2) Der Bundesfinanzrat setzt sich zusammen aus dem 
Bundesschatzmeister, den gewählten Landesschatzmeistern und einem 
Basisvertreter je Landesverband. Die Wahl der Basisvertreter aus den 
Landesverbänden regeln die Landesverbände in eigener Zuständigkeit. 

(3) Der Bundesfinanzrat tritt in der Regel halbjährlich zusammen. Auf 
Antrag des Bundesschatzmeisters oder eines Fünftels der Mitglieder 
des Bundesfinanzrates ist eine außerordentliche Sitzung des 
Bundesfinanzrates einzuberufen. 

(4) Der Bundesfinanzrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Der Bundesfinanzrat ist durch eigenen Beschluss mit einfacher 
Mehrheit antragsberechtigt gegenüber dem Bundesparteitag. 

(6) Der Bundesfinanzrat tagt in der Regel öffentlich. Er kann die 
Öffentlichkeit mit einfacher Mehrheit ausschließen. 

(7) Der Bundesfinanzrat hat das Recht, zu allen finanzwirksamen 
Anträgen an den Bundesparteitag Stellung zu nehmen. Zu diesem Zweck 
tagt er in der Regel am Rande der Bundesparteitage.Text des Antrages 
zweite Zeile etc. 

Begründung

Der Antrag steht im Zusammenhang mit der Neufassung der 
Finanzordnung. 
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